
Regelung für spezifische 
Musikwünschen bei Kasualien1 
 

Bei spezifischen Musikwünschen seitens Angehöriger/Hochzeitspaare 

werden diesen die zusätzlichen Leistungen  der MusikerInnen wie folgt in 

Rechnung gestellt.2 Die Pfarrpersonen haben die Angehörigen/Hoch-

zeitspaare darüber zu informieren. 

Orgelspiel/Klavierspiel mit Stücken aus dem Repertoire3 der 

Musikerin/des Musikers ist inbegriffen. Da kann auch eine Stilrichtung 

gewünscht werden. Wenn diese von dem Musiker/der Musikerin durch 

ein Repertoire Stück abgedeckt werden kann, bleibt dies im Preis 

inbegriffen. 

Extrastücke, welche der Organist/die Organistin speziell üben muss, 

werden mit CHF 100.- pro Stück verrechnet. Wenn das Stück noch 

arrangiert werden muss, kommen weitere CHF 100.- dazu.  

Es ist dem Musiker/der Musikerin vorbehalten, das Spielen des Stückes 

abzulehnen, falls die Umsetzung des Stückes auf dem Klavier/der Orgel 

nicht geeignet ist (wir achten die Fachkompetenz der MusikerIn), falls der 

Aufwand für ihn/sie die festgelegte Gebühr überschreitet oder falls er/sie 

das Stück nicht spielen kann (gute Selbsteinschätzung achten wir). In dem 

Fall kann das Stück auch von Medien abgespielt werden. 

Beigezogene Solisten/Solistinnen: Extra verrechnet wird das 

Engagement eines beigezogenen Solisten/einer beigezogenen Solistin, 

bei Profi mit mindestens CHF 300.- (je nach Forderungen des 

Musikers/der Musikerin). Da muss mit den Angehörigen/Hochzeits-

paaren der finanzielle Spielraum abgesprochen werden. 

Extraproben für Musizierende an der Orgel oder am Klavier für die 

Begleitung des Solisten/der Solistin werden mit CHF 53.- pro halber 

Stunde4 verrechnet. 

RK 4.5.2017 

                                                             
1 Taufe, Hochzeit, Abdankung 
2 Der Musiker/die Musikerin fasst die Zusatzkosten auf einem Blatt zusammen und gibt dies, zusammen mit 
einem Einzahlungsschein auf dem Sekretariat ab. Von dort wird den Angehörigen/Hochzeitspaaren Rechnung 
gestellt.  
3 Was Repertoirestück ist und was nicht, hängt vom jeweiligen Musiker/der jeweiligen Musikerin ab.  
4 Gemäss „Entschädigungsansätze 2017“ für Organistinnen und Organisten, ref. Kirche Baselland 


